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Kleine Schriften.
Schriften Maaße und Gewichte betîref-

fend, der helvetischen Regierung
vorgelegt. Gedxukt auf Befehl des Vollzie-

hungörarhs. -8oi,. Ueber Maaße und Gewichte.

Zweytes Stück. Mit fortlaufender Seiten-

zahl, S. 4y bis 84 und fünf Tabellen. 3.

Dieses zweyte Stück enthält den Vortrag über die

Einführung von einerley Maaß und Gewicht in der hcl.

vetischcn Republik, von gleichem Verfasser wie der », Be-
^

richt dà Festsetzung der Grundeinheiten des Metrischen

Systems, " im ersten Stücke Vcrgl. N. Repudl. Nr.
szo S. 9S9), nemlich von Professor Tr alles zp

Bern, dem seither das helvetische Bürgerrecht ertheilt

worden ist. Niernand, den die Sache selbst inteeeßirk,

wird diests Gutachten unbefriedigt aus der Hand legen.

Wir wollen seinen Inhalt soviel möglich mit des Versas,

sers eigenen Worten anzeigen.

Die Verschiedenheit von Maas und Gewicht ist in

Hclvciien ätißerst mannigfaltig. Nicht nur die besondern

Cantone, sondern Distrikte ehmalige Vogteycn und

selbst einzelne Gemeinden gebrauchen abweichende Maaße
und Gewichte, zu welchen oft nicht einmal Muttcrmaaße
vorhanden sind. Sie gewähren daher dezn Bürger keine

hinlängliche Sicherheit bey seinen Verhandlungen, schüt-

zen besonders den Ausländer nicht hinlänglich vor Ve-
trug, und könnten für jezt wegen der unzähligen fehlen-
den Data weder beschrieben, noch gesammelt werden.
Nirgend machen die eingeführten Maaße ein metrisches
System. Das Läng.nmaaß deutet auf keine Weise auf
die körperlichen Ausdehnungen hin, und stehe nur dem

Gewichte tu ggr keiner physischen Verbindung. Der
gleiche Orl hat sogar mancherley Maaße, nemlich je

nach den Gegenständen z. A. Klafter für Maurer, und
Klafter für Zimmerleute; Pfunde zu verschiedenen Unzen
u. f. w. wodurch denn der Charakter eines Maaßes
überhaupt verlohren gehl. Diese Verwirrung wird noch
durch die Mannigfaliigkeit der Unterabtheilnugen ver.
mehrt, welche bey Längen, Flächen < Hohl - Maaßen
und Gewichten verschieden sind; bald zwölstheilig, wie
vom Fuß zum Zoll; bald zehntheilig, und bald noch

ynders, wie bey der Elle und dem Gewichte. Zu dieser

Verwiklui'g gesellt sich wahre Unkunde der Maaße, des

Verhältnisses von einem Otte zum andern und bey ver-
Nachiäßigten oder ganz fehlenden Mullermaaßen, muss

selbst das gebräuchliche oder gesetzliche Maaß fehlerhaft
und unbekannt werden. Die Berichtigung und Verbesse-

mngalies dessen/ oder nur die Hcrssellunssaller Mutier-

maaße, wäre die ungeheuerste und kostbarste Arbeit;
also lieber Einförmigkeit in Maaß und Gewicht, welches
schon ehemals ein lauter Wunsch in der Schweiz war,
und jczl vielleicht am leichtesten verwirklicht werden köme.

Schon hat die Regierung einen Schritt zu einer ähali.
chcn Gleichförmigkeit gethan den in dem Münzsyst m;
eine Norm für das Maaß der Vielheit, ist aber nicht
weniger wichtig, als für das Maaß des Werthes, und
kann auch keiner gcößern Schwierigkeit unterworffen
seyn, wenn man sich nur recht däbcy benimt.

Die Einführung eines neuen metrischen Systems muß
nicht so veranstaltet werden daß auf eine bestimmte Zeit
der Gebrauch der bisherigen Maaße auf einmal ganz
aufhöre, denn ein solches ZwclNgsgcsctz würde doch nicht
befolgt. Der jetzige üble Znstand wirb die Verbesserung'
sehr leicht machen, und viel leichter, als wenn bereits

Einförmigkeit vorhanden wäre. Man hat also bloßem
gesetzliches metrisches System aufzustellen < neben welchem-

der einstweilige Gebrauch der alten Maaße und Gewichte

gar nichts schaden kann; je eher aber dieses geschieht,
desto eher kann man aus dessen Verbreitung und Gc-

brauch hoffen. Seine nothwendigen Eigenschaften sind:
1) Gleichförmigkeit der Abtheilungen für alle Maaßar-
ten; 2) der natürlichste Zusammenhang unter denselben s
z) daß sie unveränderlich seyen. Zum eastern gehört das

üblichste Zahlensystem, welches das Dezimalsystem iss

Das Duodezimalsystem scheint dem Verfasser zu voreilig!
bewundert worden zu seyn *). Zur Versicherung der

Maaße ist ihre gesetzliche Festsetzung nöthig; und damit-
das Multermaaß selbst nicht allen Zufälien ausgesezt sey,

muß die Bestimmung-desselben nach einer unveränderli-

chen Länge, von der Erbe (oder einem andern Himmclsi
körpcr) im Ganzen genommen werten. Die Größe des-

Erdkörpers, vorzüglich dessen Meridianumfang, giebt-
das schicklichste Urmaaß, und das Gewicht kann nach'
eben diesem Maaßsiabe durch die Wahl des allgemeinsten-

in dieser Absicht^ unveränderlichsten KcrpcrS, des Was-
fers, bestimmt werden, wenn man davon den neugefun-
denen Fuß oder Zoll im Würfel genommen, adwugt.

Das Längenmaaß besitzen wir, durch ein Ohngefthr,
schon in Helvetic». Wenn nemlich das Urmaaß; die-

Weite des vierten Theils deS Erdumfangs vom Pol-zmnn
Acqualor, in looMillioncn Theile getheilt ivird, so ist-

*) Es ist darüber ein neues Werk erschienen: A. F.-
Häser, Anleitung zum Rechnen nach vem Dnobe-i-

zinialsystcm, mit einer Vorrede von Gru so n,/
4. Lemgo,
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Hiefe Längesehr genau der dritte Theil deS Zürcherfusses.

Diese 4 Zoll passen als» gerade ins neue metrijche Sy-
stem » müssen aber einen eigenen Namen erhalten um
als EinS im Messen gewählt werden zu können. Sie
geben einfach, halb, doppell, oder durch ,c> vermehrt,
sehr bequeme Maaße, um die alien zu ersetzen. Die A
»der /ö Zoll können den alten Zoll ersetzen, mit 4- oder 8-

oder aozölügcm Maaßffabe kann eben so gut gemessen

mcrdcn, als mit der i2;öll:gen Fußlange. Die Länge von

so oder 40 Zoll ersezt die Elle, Adeln n g schreibt

Ehle und 8-> Zoll das Klafter u. s. w Die Quadrate
«und Würfe!, oder Flächen - und Hohlmaaße, habe»

nun von selbst ihre Bedeutung Die Würfel dieser Län-

gcneinheit von 4 Zoll ist das Körpermaaß, es se» siüßig

oder trocken, nemlich 64 Zürcher Kubikzolle, welches wc-

nig von der Pariserpinre und andern hclvcmchen Hohl,
maaßcn abweicht. Ein gleicher Würfel, mit reinem

Wasser von der gröstcn Dichtigkeit angefüllt, macht die

Einheit des Gewichtes, ungefehr gleich zwey bisherigen

Pfunden. Die neuen Benennungen fallen jeweils» auf
Zehntheile, und das Zehnfache u. s. w>, welche Nomen,
klatur aber eine besondere Aufmerksamkeit verdient, so-

bald einmal der Grundsatz selbst angenommen seyn wird.

In verdeutschen Sprache können wir noch sehr bequem,

ohne dem Dezimalsystem entgegen zu handeln, die Worte

halb und d 0 p pel als Abtheilung gebrauchen. —
Ein Versuch zu diesen Benennungen folgt in einem Ge-

sehentwurf, und den sehr interessanten und deutlichen

Tabellen, welche diesem Werke angehängt find.

In das Gesetz gehören nothwendig folgende Artikel:
z) Dir Längeneinheit ist der vierhundertmil.

lionsie Theil des Meridianumfangs der Erde, (gleich

s des Zürcherfusses) und heißt — Finger,
s) Die Flächeneinheit ist das Quadrat der Län.

geueinhcit, mit dem Namen Quadrats« nger.
z) Die körperliche Einheit, das Maaß für

flüßige und trokene Dinge, ist der Würfel der Län«

geneinheit, und heißt Kubikfinger.
4) Die Gew « chtetn heit soll das Gewicht eines

Kubikfingers des reinsten und dichtesten Wassers

seyn, und den Namen Pfund tragen.

5) Alle Abtheilungen find Dezimal, von zehn zu

zehn, doch können sie auch in Hälften und Doppelte
getheilt werden.

Die La n gen maaße find also : Halblinie, Linie,

Doppellinie; Halbzoll, Zoll, Doppelzoll, u. s. w. ;

Finger zu 10 Zoll, Ellen zu 10 Finger, Ketten zu 10

Ellen, Schnur zu r? Kette».

Die Fläch en maaße: Quadratlinie, Quadrat-
zoll, Quadratfinger u. s. w., nebst ihren Hälften und
Doppelten.

Die körperlichen Maaße: Kubikzehntel, Ku-
bikfi-iger, Kudikzehner, Kubckhunderl.

Die Gewichte: As, (halbes, doppeltes) Gran
zu 10 As, Scrupel, Drachme, Loth, Unze,' Pfund,
Stein, Zentner.

Die eigene Bemerkung des Verfassers, daß eine noch
kürzere Form gebraucht werden könnte, bestäligl uns in
dem Gedanken, daß es vielleicht besser wäre, von der
Einheit aufweris, anstatt jedem Zehnfachen, nur bloß
dem Hundertfachen einen besondern neuen Namen zn
gebm wie es dcy Pfund und Zentner gebräuchlich war.
Dufes würde die Einführung selbst erleichtern, und die
kleine Erwarniß in Zahlen kann nicht dagegen in An«
schlag kommen / weil nle mehr als zwey Zahlen von einer
Benennung zur andern statt hätten. Nebst dem sollten
die fremden Namen so viel möglich vermieden werden.
Warum nicht Ueber Flachf i 1, g er und W ü r fe l»

finger, Flachelle und Würfelelle, alt
Quadratfinger und Kubikfinger (oder Fingerich), Qua-
dratelle, und Kubikzehner (oder Zehnerich). Man könnte
atfo vom Finger sogleich auf Keilen (>o-> Finger), von
As auf Scrupel, Loth, Pftmd und Zentner fortschrei,
ten; welches den beyläufigen Vortheil gewährt, die alte»
Zölle, Ellen, Gran, Drachmen, Unzen, nicht mit den
neuen zu verwechslet,, denn es kämen keine solchen zum
Vorschein.

Um die Ausführung zu sichern und zu erleichtern,
müssen Vergleichungen der bisherigen helvetischen Maaße
mit dem neuen angestellt und bekannt gemacht, die neuen
öffentlich nach genauen Modcllmaaßen, wenigstens in
jedem Cantons. Hauptort, aufgestellt, von einer bcstM«
ten Zeit an muß dieses neue Maaß einer Polizey unter-
worsen, in Amtsfachen kein anderes Maaß anerkennt'
und die handeltreibenden Bürger zu Vorweisung dieser
Maaße angehalten seyn. Die große Einfachheit un»
Sicherheit dieses Systems, werden ihm leicht Einganz
verschaffen. Zum Schlüsse sind zur genauern Verglei-
chung dieser Maaße mit den bisher gebräuchlichen 5 Ta-
feln beygefügt, nemlich: Vergleichung zwischen den

ehemaligen französischen mit den neuen; zwischen den
Maaßen der Stadt Zürich mit den neuen; zwnchcn den
Maaßen der Stadt Bern mir den neuen und zwischen

den^neuen Maaßen Wt denen von Zürich und Bern.
K.W.
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